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Amt für Gesundheit und Gefahrenabwehr 

Ablauf Fallabwicklung an Schule/Kita 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

durch die derzeitige Pandemie ist es notwendig die Abläufe auch und vor allem in den Schulen 

und Kindergärten immer den aktuellen Gegebenheiten und Vorgaben an zu passen.  

Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass Sie als Verantwortliche in den jeweiligen Systemen 

klare Abläufe für eine Positiv-Meldung benötigen und auch Fragen von Mitarbeitern/Eltern 

etc. beantworten können müssen.  

Wir haben– im Einklang mit den derzeit kommunizierten Vorgaben des HKM sowie den 

Vorgaben des RKI – Abläufe zu den jeweiligen Punkten: positive Testung Kind/Lehrer/Betreuer 

(PCR und Schnelltest), positives Haushaltsmitglied, Quarantänedauer, Betretungsverbote, 

Meldungen an das Gesundheitsamt einige Hinweise zusammen gestellt. Diese Beschreiben 

das grundsätzliche Vorgehen im Main-Kinzig Kreis. Wir bitten diese Hinweise zu befolgen.  

Das Team Schule/Kindergärten steht Ihnen selbstverständlich weiterhin für individuelle 

Anfragen/Rückfragen zur Verfügung.  

 

Ihr Gesundheitsamt  
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1. 1. Bei positivem Kind/Lehrer/Betreuer in der Einrichtung1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Auf Empfehlungen des Robert Koch-Instituts entfällt ab dem 01.04.2021 die Einordnung in 
Kontaktpersonenkategorie 1 und 2. Stattdessen werden ehemals Kontaktpersonen der Kategorie 1 nun als 
„enge Kontakte“ bezeichnet. Die Kategorie Kontaktpersonen 2 entfällt. Für weitere Informationen siehe 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html  

PCR-Test 
Schnelltest 

Auf der Grundlage dieser Liste werden die 

Absonderungen für die engen Kontaktpersonen 

erstellt und gehen den Betroffenen postalisch zu. 

Es erfolgt keine weitere Kontaktaufnahme zu den 

Betroffenen seitens des Gesundheitsamts.  

Der Betroffene geht nach Hause und 

meldet den Schnelltest über 

https://portal.2mt.de/antigentest 

PCR-Testvereinbarung über den oben 

genannten Link oder den Hausarzt  

Bis zur Vorlage eines negativen PCR-Test 

befindet sich der Betroffene in 

Quarantäne 

Bei negativem Ergebnis 

kann die betreffende 

Person wieder zur 

Schule/Kita  

Bestimmung von engen Kontakten (vormals: 

Kontaktpersonen 1)1 : 

abhängig u. a. vom Tragen des Mund-Nasen-

Schutzes, Abstand, Zeitspanne und 
1Belüftungssituation in Absprache mit Leitung:  

Enge Kontakte werden nach Hause geschickt und 

befinden sich in Quarantäne 

 

 

 

 

Zusendung der Liste und der Infoschreiben für 

die engen Kontaktpersonen an die Leitung zum 

Ausfüllen (Liste) und Weiterleiten 

(infoschreiben) an die Betroffenen  

In der Zwischenzeit können von der 

Leitung etwaige enge Kontaktpersonen als 

Vorsichtsmaßnahme nach Hause geschickt 

werden.  Falls der PCR-Test jedoch negativ 

ausfällt, kann von Seiten des 

Gesundheitsamts keine Bescheinigung oder 

Absonderung über diese Wartezeit an die 

betroffenen engen Kontaktpersonen 

ausgestellt werden.  

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
https://portal.2mt.de/antigentest
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2. Bei positivem Familien- oder Haushaltsmitglied 

  

 

 

 

 

 

 

 

3. Quarantänedauer 

Wer Dauer 

Positiver Fall (PCR-Test) + Haushaltsangehörige 14 Tage ab Testdatum 

Positiver Fall (Schnelltest)  Bis zur Vorlage eines negativen PCR-Tests. 
Ansonsten 14 Tage ab Testdatum. 

Enge Kontaktpersonen (PCR-Test) 14 Tage ab dem letzten Kontakttag.  

Enge Kontaktpersonen (Schnelltest) Keine Quarantäne, aber Empfehlung bis PCR-
Test des wahrscheinlich pos. Falls zuhause zu 
bleiben 

 
4. Betretungsverbote 

Was Betretungsverbot Rechtliche Grundlage 

Ein Schüler oder das Haushaltsmitglied eines 
Schülers zeigt Krankheitssympstome wie 
insbesondere Fieber, trockenen Husten, 
Verlust des Geschmacks- bzw. Geruchssinns 

Ja, die 
Schulpflicht 
besteht jedoch 
weiterhin 

§ 3 Abs. 5, Abs. 9 der 
Einrichtungsschutzverordnung 
(Land Hessen)  
 
 
 

Ein Lehrer  oder das Haushaltsmitglied  zeigt 
Krankheitssympstome (s. o.) 

Ja, die Arbeits- 
und Dienstpflicht 
besteht jedoch 
weiterhin 

§ 3 Abs. 7, Abs. 9 der 
Einrichtungsschutzverordnung 
(Land Hessen) 

Ein Kitakind oder das Haushaltsmitglied eines 
Kitakinds zeigt Krankheitssymptome 

Ja § 2 Abs.1 der 
Einrichtungsschutzverordnung 
(Land Hessen)  
 

Ein Erzieher oder das Haushaltsmitglied eines 
Erziehers zeigt Krankheitssymptome 

Ja § 2 Abs.2 der 
Einrichtungsschutzverordnung 
(Land Hessen)  
 

Geschwisterkinder/Haushaltsmitglieder von 
engen Kontaktpersonen 

Nein  

Empfehlung an Kind/Lehrer/Betreuer sich zwecks 

Testung an den Hausarzt oder das Gesundheitsamt zu 

wenden 

Der Fall hat erst Auswirkungen auf den Schul-

/Kitabetrieb, wenn ein positives Testergebnis des 

betroffenen Kindes/Lehrers/Betreuers vorliegt.  
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5. Fallmeldung an das Gesundheitsamt durch Schul-/Kitaleitung 
 

Telefonisch: 0151/ 282 95532 

Per Email: coronetz7@mkk.de 

 

Vorlage Meldeformular 

 

Was?  

Name  
 
 

Vorname  
 

Geburtsdatum  
 

Klasse/Gruppe/Beschäftigung  
 

Telefonnummer  
 

Testdatum  
 

PCR oder Schnelltest?  

o Bei Schnelltest: findet PCR-Test 
statt? 

 
 
 

Liegt den Betroffenen der Befund vor?  
 

Symptombeginn  
 

o Falls zutreffend: 
Symptombeginn 1. Fall in 
Familie 

 

Letzter Tag in der Einrichtung  
 

Bemerkungen / Besonderheiten  
 
 
 

Ansprechpartner in der Einrichtung / 
Tel.Nr. & Email  

 
 
 

 

mailto:coronetz7@mkk.de

